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EINWOHNERGEMEINDE 4533 RIEDHOLZ 
 

 

Pflichtenheft 
                                                    

1. Stellenbeschreibung Umwelt – Kommission 

 
Behördenmitglieder 
Wahl durch Gemeinderat für eine ordentliche Amtsdauer 
nach § 27 GO 

 
 
2. Stellung in der Gemeinde 
 

Vorgesetzte/r: Gemeinderat 

Anzahl Mitglieder: 5 Mitglieder 

Ersatzmitglieder keine 

 
3. Generelle Aufgabenbeschreibung 
 

Betreut alle Bereiche des Gesundheitswesens und des Umweltschutzes in der Gemeinde: 

• Förderung 

• Beratung 

• Information 

• Stellungnahmen 

• Sensibilisierung der Bevölkerung für Umweltanliegen 

 
4. Hauptaufgaben / Sachliche Zuständigkeit 
 

• Förderung, Prüfung und Initiierung von Umweltschutzmassnahmen 

• Luftreinhaltung 

• Informationstätigkeit Gewässer-, Lärm-, Boden-, Naturschutz 

• Informationstätigkeit und Betreuung im Bereich Entsorgung 

• Informationstätigkeit im Bereich Energie 

• Betreuung des Naturinventars 

• Gesundheitswesen 

 
5. Rechtliche Grundlagen 
 

• Gesundheitsgesetzgebung und Vorschriften von Bund, Kanton und Gemeinde 

• Eidg. und Kant. Umwelt-, Gewässer-,Natur-, Landschaftsschutzgesetzgebung 

• Kantonale Abfallverordnung 

• Umweltschutz- und Abfallreglement EG Riedholz 

• Submissionsreglement EG Riedholz 

 
 
6. Koordination 
 

• Kantonale Amtsstellen 
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• REPLA 

• Andere Kommissionen der Gemeinde 

• Gemeinde- und Bauverwaltung 

• Technischer Dienst der Gemeinde 

• Entsorgungsunternehmen 

 
 
7. Sachliche Entscheidungskompetenz 
 

• Richtlinien von Bund, Kanton, Gemeinde 

• Submissionsregelung der Gemeinde 

• Naturinventar 

• Naturkonzept 

• Energiekonzept 

• Sicherstellung Entsorgung 

• Organisation Sammelplatz 

• Abfallstatistik 

• Vollzug Abfallreglement EG Riedholz 

 
 
8. Finanzielle Entscheidungskompetenz 
 

• Für budgetierte Sachgeschäfte erfolgt die Vergabe und Ausführung ohne Kreditlimite 
solange die Einheit der Materie unangetastet bleibt (Inhalt und Kredithöhe). 

• Inhaltlich oder finanziell veränderte oder nicht budgetierte Sachgeschäfte sind dem 
Gemeinderat zum Entscheid vorzulegen. 

• Submissionsregelung der Gemeinde 

 
 
9. Besondere Pflichten / unterstellte Mitarbeiter/innen 
 

• Zusammenarbeit mit Bau- und Werkkommission 

• Zusammenarbeit mit Umweltschutzkommissionen im Unterleberberg 

• Holzfeuerungskontrolleur/in 

• Pilzkontrolleur/in 

• Feuerungskontrolleur/in 

 
 
10. Integrierte Bestandteile dieses Pflichtenheftes 
 

• Allgemeine Grundsätze zu den Aufgaben und Kompetenzen der Kommissionen der EG 
Riedholz 

• Finanzplanungskonzept und Controllinganleitung der EG Riedholz 
 
Genehmigt am 30. November 2015, der Gemeinderat 
 
 

Für die Kommission 
Für die 
Gemeindeverwaltung 

Für den Gemeinderat 

Datum: Datum: Datum: 

Der Präsident 
 
 
 

Die Gemeindeverwalterin 
 
 
 

Die Gemeindepräsidentin 
 
 
 

 


